Einhebung der Interessentenbeiträge durch die Gemeinde
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, bis längstens 31. Oktober  des jeweiligen Jahres den Interessentenbeitrag  bei der Gemeinde zu entrichten.  Sollte diese Frist von den Beitragspflichtigen nicht einhalten werden, so ist die Gemeinde verpflichtet, der FA12B als Beitragsbehörde I. Instanz, die säumigen Beitragszahler unverzüglich zu melden (Excel-Tabellen – für die Übermittlung sind verpflichtend zu verwenden).
